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Vorlageart:  Vorlage 
Vorlagenummer:  2024-08GV-137 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 

Bauleitplanung in der Gemeinde Niesgrau 
Bebauungsplan Nr. 9 "Alter Bahndamm/Röhrmooser Weg" 
(Wohnbauentwicklung) 
hier: Änderung des Aufstellungsbeschlusses vom 21.06.2021 

Datum:  28.11.2024 
Federführung:  Bauamt 
Sachbearbeitung:  Dirk Petersen 
   
 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Niesgrau (Beratung und Beschluss) 12.12.2024 Ö 

 
Sachverhalt 
Die Gemeinde Niesgrau plant die Ausweisung von Wohnbauflächen. Zu diesem Zweck ist 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 9 geplant. Es handelt sich hierbei um das Gebiet 
nördlich der Straße Alter Bahndamm, südlich der Straße Röhrmooser Weg, westlich 
der Straße Stausmark. Es ist ein allgemeines Wohngebiet geplant. Der Flächennutzungsplan 
weist bereits Wohnbauflächen für diesen Bereich aus (42. F-Plan-Änderung aus dem Jahre 
2014. 
Der Aufstellungsbeschluss ist unter Punkt 3) anzupassen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen vorhanden  Ja:  Nein:  
Betroffenes Produktkonto: 511100.543100  
Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA/Jahr:  
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung Niesgrau beschließt wie folgt: 
  

1. Für das Gebiet nördlich der Straße Alter Bahndamm im Anschluss an die jetzige 
Bebauung, südlich der Straße Röhrmooser Weg, westlich der Straße Stausmark, wird 
der B- Plan Nr. 9 „Alter Bahndamm/Röhrmooser Weg“ aufgestellt. Mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes geschaffen werden. Der 
Plangeltungsbereich ist in der vorgelegten Übersicht dargestellt. 

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB). 

3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes sowie der Durchführung des 
Beteiligungsverfahrens wird das Ing.- Büro Holt & Nicolaisen, Flensburg 
beauftragt. 

4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs. 1 BauGB) soll schriftlich erfolgen. 

5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll im 
Rahmen einer Informationsveranstaltung durchgeführt werden. 
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1 - Übersichtskarte (öffentlich) 
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